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Dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bietet sich erstmals die Gelegenheit, zum Umfang der Registrie-
rungspflicht im Elektro-Altgeräte-Register (EAR) gem. § 6 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) Stellung zu nehmen. Auch zu den Abholpflichten nach § 9 Abs. 5 S. 1, § 10 Abs. 1 S. 1 ElektroG 
wird in einem weiteren Verfahren eine Entscheidung des BVerwG erwartet. Die Stiftung EAR hatte unab-
hängig hiervon eine Überprüfung des Abholalgorithmus veranlasst, deren Ergebnis nun veröffentlicht wur-
de. Ab 1. Dezember 2009 ergeben sich zudem neue Anforderungen für Hersteller batteriebetriebener Elekt-
rogeräte.  
  
 
BVerwG eröffnet Revisionsverfahren zu Fragen 
der Herstellerregistrierung 
 
Das BVerwG hat auf die Beschwerde eines Groß-
handelsunternehmens hin, das in den Vorinstanzen 
erfolglos die Ausgestaltung der Registrierungspflicht 
bei der Stiftung EAR gerügt hatte, die Revision zu-
gelassen (Beschluss vom 20. Mai 2009 – Az. 7 B 
56/08). Zuletzt hatte der Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) München mit Urteil vom 2. Oktober 2008, Az 
– 29 BV 08.1023 (s. hierzu auch unseren Newslet-
ter vom 12. November 2008) die Klage des Unter-
nehmens abgewiesen. Nach Auffassung der Kläge-
rin besteht für registrierte Hersteller nach dem 
ElektroG keine Pflicht, für jede neu in Verkehr ge-
brachte Marke und Geräteart eine eigene Registrie-
rung im EAR vorzunehmen. In dem nun eröffneten 
Revisionsverfahren beim BVerwG wird der Umfang 
der Registrierungspflicht nach § 6 Abs. 2 ElektroG 
geklärt. 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 ElektroG müssen Hersteller 
in jedem Registrierungsantrag bei der Stiftung EAR 
die Marke angeben, d.h. die Bezeichnung, unter der 
das zu registrierende Gerät in Verkehr gebracht und 
von Waren Dritter unterschieden wird. Laut VGH 
München  gilt diese Registrierungspflicht  dabei 

für jede einzelne Marke  eines Herstellers. Zudem 
müssen die Hersteller nach Ansicht des VGH Mün-
chen über den Wortlaut des Gesetzes hinaus bei 
der Registrierung ebenfalls angeben, welcher der 
zehn Kategorien  des § 2 Abs. 1 S. 1 ElektroG ihre 
Geräte angehören. In der Praxis bereitet den Her-
stellern die konkrete Zuordnung ihrer Geräte zu den 
einzelnen Kategorien allerdings nicht selten große 
Probleme. Beispielhaft sei hier die mitunter schwie-
rige Abgrenzung zwischen Haushaltsgroß- und 
Haushaltskleingeräten genannt. Im Falle der 
Falschregistrierung drohen jedoch regelmäßig Buß-
geldverfahren wegen unzureichender Registrierung. 
Es ist zu erwarten, dass das BVerwG auch zu die-
sem Punkt Stellung nehmen wird. 
 
Stiftung EAR veröffentlicht Gutachten zum Ab-
holalgorithmus  
 
Nach § 9 Abs. 5 S. 1, § 10 Abs. 1 S. 1 ElektroG 
sind die Hersteller verpflichtet, die von ihnen bereit-
gestellten Behältnisse für Altgeräte auf Zuweisung 
der Stiftung EAR unverzüglich abzuholen. In die-
sem Zusammenhang wurde der Vorwurf einer un-
verhältnismäßigen Belastung kleinerer Unterneh-
men laut, deren Abhol- und Bereitstellungsanteile 
die eigenen Absatzanteile zum Teil weit übersteigen 
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(s. hierzu zuletzt unseren Newsletter vom 26. März 
2009). Im letzten Jahr wurde daher schließlich eine 
Überprüfung der dem Verfahren zugrundeliegenden 
Berechnungsweise („Abholalgorithmus“) angekün-
digt. Die Stiftung EAR hat die Ergebnisse der Prü-
fung nun veröffentlicht (www.stiftung-
ear.de/aktuell/aktuelle_mitteilungen). Der Eindruck 
einer unverhältnismäßig hohen Belastung kleiner 
Unternehmen wird in dem Gutachten auf angebli-
che Eingabefehler der Hersteller selbst zurückge-
führt. Wesentliche Änderungen der Abholkoordina-
tion sind demnach seitens der Stiftung EAR nicht zu 
erwarten.  
 
Abzuwarten bleibt  hierzu jedoch eine Entschei-
dung des BVerwG , das mit Beschluss vom 11. 
September 2008 (Az. 7 B 34.08) die Revision ge-
gen ein Urteil des VGH München zur Abholpflicht 
zugelassen hat. Geklagt hatte ein Hersteller, des-
sen Abholanteil bereits nach einer einzigen Behält-
nisabholung das Neunfache seines Absatzanteils 
überstieg (VGH München, Urteil vom 13. März 2008 
– Az. 20 BV 07.2359). Das BVerwG stellte in seiner 
Revisionszulassung fest, dass die Angelegenheit 
grundsätzliche Bedeutung hat.  
 
Neue Vorgaben für batteriebetriebene Geräte  
 
Am 30. Juni 2009 wurde das „Gesetz zur Neurege-
lung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für 
Batterien und Akkumulatoren“ verkündet (BGBl. I 
2009, S. 1582), dessen Art. 1 die bisherige Batte-
rieverordnung ablöst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrespondierend mit einer strukturellen Neugestal-
tung des Entsorgungsregimes für Altbatterien wird 
gemäß Art. 2 des Gesetzes auch das ElektroG ent-
sprechend angepasst. So wird § 4 ElektroG um 
eine neue Pflicht zur Produktkonzeption erweitert, 
wonach batteriebetriebene Elektrogeräte derart zu 
gestalten sind, dass eine problemlose Entnehm-
barkeit der Batterien  sichergestellt ist, § 4 S. 2 
ElektroG n.F. Hiervon sollen gem. § 4 S. 4 ElektroG 
n.F. Ausnahmen zulässig sein, etwa wenn aus Si-
cherheitsgründen eine ständige Verbindung zwi-
schen Gerät und Batterie erforderlich ist. Diese 
Regelungen treten am 1. Dezember 2009 in Kraft. 
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